
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung  

zu einer Gemeindeversammlung auf 

Montag, 8. Juni 2026, 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traktanden 

2. Anträge und beleuchtende Berichte 

3. Rechtsmittelbelehrung 
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Traktanden 

 

 

Gemeindeversammlung am Montag, 8. Juni 2026, 19.00 Uhr 

 

• Die Türöffnung erfolgt ab 18.30 Uhr 

• Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind Sie herzlich zu einem Imbiss und 

Getränk auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle eingeladen.  

 

Behandelt werden folgende Geschäfte: 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

2. Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) und des Zonenplans 

3. Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Die Akten und das Stimmregister liegen während der Öffnungszeiten bei der Gemeindever-

waltung zur Einsicht auf und können unter www.bachenbuelach.ch/news heruntergeladen 

oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform bezogen werden. 

 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der  

Gemeinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausge-

schlossen sind. 

 

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat schriftlich einzureichen. 

Bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen über das Anfrage- und Rekursrecht wird auf das 

Gemeindegesetz und das Gesetz über die politischen Rechte verwiesen. 

 

 

 

Bachenbülach, 11. Mai 2025 Gemeinderat Bachenbülach 

  

http://www.bachenbuelach.ch/news
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Finanzen. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Artikel 15, Ziffer 4 der 

Gemeindeordnung (GO) zu beschliessen: 

 

1. Die Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde Bachenbülach wird wie folgt geneh-

migt: 

 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand Fr. 30'005'244.49 

Gesamtertrag Fr. 29'800'944.49 

Aufwandüberschuss Fr. 204'300.00 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Fr. 1'113'632.88 

Einnahmen  Fr. 131'570.79 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 982'062.09 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Fr. 0.00 

Einnahmen Fr. 0.00 

Nettoveränderung Fr. 0.00 

 

Bilanz 

Bilanzsumme Fr. 76'002'550.41 

 

 

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet, der 

sich dadurch per 31. Dezember 2025 auf Fr. 34'552'715.44 reduziert. 

 

2. Zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses werden Fr. 434'678.67 aus der fi-

nanzpolitischen Reserve entnommen. 
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Beleuchtender Bericht 

Einleitung 

Die Jahresrechnung 2025 wurde nach dem Rechnungsmodell HRM2 erstellt.  

 

Rechnungsergebnis 

Erfolgsrechnung 

Zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses wird eine Entnahme aus der finanzpoliti-

schen Reserve in der Höhe von Fr. 434'678.67 beantragt. Die Erfolgsrechnung schliesst mit 

einem Aufwandüberschuss von Fr. 204'300.00 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 

Fr. 204'300.00, jedoch mit einer Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von  

Fr. 1'283'700.00. Somit schliesst die Jahresrechnung 2025 gegenüber dem Budget um  

Fr. 849'021.33 besser ab. 

 

Der Gemeinderat ist über das wesentlich bessere Abschliessen der Jahresrechnung sehr er-

freut. Die Mehrheit der Kontogruppen weist eine positive Abweichung zum Budget auf. Das 

gute Ergebnis ist vor allem auf folgende, von der Gemeinde nur bedingt beeinflussbare 

Gründe, zurückzuführen: 

 

• Der Nettoertrag bei den allgemeinen Steuern fiel insgesamt um Fr. 1'207'283.24 höher 

aus als budgetiert. Insbesondere die Einkommenssteuern früherer Jahre von natürlichen 

Personen weisen ein um Fr. 415'225.35 besseres Ergebnis aus. Ebenso weisen die Ein-

kommenssteuern natürlicher Personen des Rechnungsjahres ein um Fr. 405'290.15 bes-

seres Ergebnis aus. Auch die Gewinnsteuern juristischer Personen des Rechnungsjahres 

stiegen um Fr. 257'681.40, ebenso wie die Gewinnsteuern juristischer Personen früherer 

Jahre um Fr. 189'715.25 und die Erträge aus Quellensteuern um Fr. 86'210.18. Hingegen 

wurden bei den aktiven Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristischer Personen  

Fr. 82'460.65 tiefere Erträge generiert als budgetiert. Die Erträge aus Grundstückgewinn-

steuern waren um Fr. 132'924.10 höher als erwartet. 

 

• Aufgrund des besseren Jahresergebnisses wird die budgetierte Entnahme aus der finanz-

politischen Reserve um Fr. 849'021.33 reduziert. Die effektive Entnahme beläuft sich auf 

Fr. 434'678.67. 

 

• Die Kontogruppe 6 „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ erzielte ein um Fr. 112'085.46 

besseres Ergebnis im Vergleich zum Budget. Wegen der tieferen Investitionen fielen auch 

die Abschreibungen tiefer aus und die Strassenzustandsaufnahmen wurden auf später 

verschoben. 
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• Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) schloss um Fr. 39'050.08 besser ab als 

budgetiert. Die Kosten für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV beliefen sich im budge-

tierten Rahmen. 

 

• Die Kontogruppe 4 „Gesundheit“ schloss um Fr. 537'589.67 schlechter ab als budgetiert. 

Zurückzuführen ist das vor allem auf den um Fr. 349'924.30 höheren Gemeindeanteil an 

den Kosten für die stationäre Pflege aufgrund vermehrter Inanspruchnahme von pflege-

rischen Leistungen. Bei der Pflegefinanzierung für ambulante Krankenpflege fielen um  

Fr. 230'567.48 höhere Kosten als budgetiert an. Der Kostenanstieg ist insbesondere auf 

die Zunahme der Anzahl pflegebedürftiger Personen sowie auf die Erhöhung des Norm-

defizits zurückzuführen. Zudem ist im Bereich der ambulanten Krankenpflege ein deutli-

cher Anstieg privater Spitex-Anbieter zu verzeichnen, was ebenfalls zu höheren Kosten 

geführt hat. 

 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von  

Fr. 982'062.09 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr 2'730'000.00. Die grosse Dif-

ferenz ist folgenden tieferen Investitionen geschuldet:  

 

• Das Tiefbauamt des Kantons Zürich hatte entschieden, die Sanierung der Zürichstrasse 

auf zwei Jahre aufzuteilen. Durch diesen Entscheid fielen über Fr. 1'400'000 weniger Kos-

ten im Jahr 2025 an (Verschiebung ins Jahr 2026). Davon betroffen waren die Gemein-

destrassen, die Bushaltestelle Schmiede, das Wasserleitungsnetz und die Kanalisation. 

 

• Die Photovoltaik-Anlage beim Werkgebäude kam nicht zur Ausführung. 

 

• Für die Schulraumplanung waren zusätzliche Vorarbeiten wie das Erstellen eines Richt-

projekts notwendig. Dadurch hat sich die Projektierung für den Ersatzbau des Trakts F 

sowie für die Sanierung der Trakte D und E verzögert. 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Im Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. 

 

Bilanz 

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2025 Fr. 76'002'550.41. 

 

Der Aufwandüberschuss von Fr. 204'300.00 aus der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüber-

schuss belastet, der sich per 31. Dezember 2025 auf Fr. 34'552'715.44 reduziert. 
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Interne Verzinsung 

Die interne Verzinsung wurde gemäss Beschluss des Gemeinderates zu 0.90% auf dem  

Finanzvermögen, dem Verwaltungsvermögen, den Spezialfinanzierungen und der Sonder-

rechnung vorgenommen. 

 

 

Differenzbegründungen 

Die Details zur Jahresrechnung 2025 sind in den Differenzbegründungen dargestellt. Diese 

bilden einen integrierenden Anhang zur Jahresrechnung. Die vollständige Jahresrechnung 

kann von der Website der Gemeinde heruntergeladen werden und liegt bei der Einwohner-

kontrolle auf. 

 

 

Schlussbemerkungen 

Der Gemeinderat bittet die Stimmberechtigten, die Jahresrechnung und die Sonderrechnun-

gen 2025 der politischen Gemeinde zu genehmigen. 

 

 

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung zu 

genehmigen. 
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Nutzungsplanung. Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) und des Zonenplans 

 

 

Antrag  

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 14, Ziffer 2 der Ge-

meindeordnung zu beschliessen: 

 

1. Die Teilrevision der Nutzungsplanung, bestehend aus der Anpassung der Bau- und Zo-

nenordnung (BZO), datiert 21.01.2026 und der Anpassung des Zonenplans, datiert 

13.03.2026, wird festgesetzt.  

 

2. Der Bericht zur Mitwirkung, datiert 22.01.2026, sowie die Erläuterungen gemäss Artikel 

47 der eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV), datiert 31.03.2026, werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

3. Der Baudirektion Kanton Zürich wird gestützt auf § 89 PBG beantragt, die vorgenomme-

nen Änderungen der Nutzungsplanung zu genehmigen. 

 

4. Der Gemeinderat wird ermächtigt, untergeordnete Abänderungen zu diesem Beschluss in 

eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich solche als Folge von Entscheiden in 

Rechtsmittelverfahren oder von Auflagen im Genehmigungsverfahren als notwendig er-

weisen. Solche Beschlüsse sind öffentlich bekannt zu machen.   

 

 

Beleuchtender Bericht 

Ausgangslage 

Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) von Bachenbülach erfolgt in erster Linie 

aufgrund der Anpassungen des kantonalen Planungs- und Baurechts an die harmonisierten 

Baubegriffe und der Messweisen. Damit werden die übergeordneten Vorgaben auf kommuna-

ler Ebene umgesetzt und in der BZO verankert. Ausserdem muss der kommunale Mehrwert-

ausgleich geregelt werden. Gleichzeitig soll das Valet-Parking eingeschränkt sowie kleinere 

Unklarheiten, Vollzugsprobleme und Fehlwirkungen der geltenden BZO bereinigt werden.  

 

Inhaltlich werden verschiedene zentrale Begriffe und Messweisen angepasst, etwa bei Klein- 

und Anbauten, Fassadenhöhen, Dach- und Attikageschossen, dem massgebenden Terrain, 

Untergeschossen oder der Grünflächenziffer. Ziel ist eine einheitliche, rechtssichere und pra-

xistaugliche Anwendung des Baurechts. Gleichzeitig werden die Auswirkungen auf das Orts-

bild und die bauliche Entwicklung bewusst begrenzt. So bleiben Dachaufbauten in Kern- und 

Wohnzonen weiterhin stärker eingeschränkt, Attikageschosse werden in der Kernzone ausge-

schlossen und einzelne Bestimmungen zu Abständen, Abgrabungen, Spiel- und Ruheflächen 

oder Veloabstellplätzen werden präzisiert.  
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Der Zonenplan wird dabei nur redaktionell angepasst, es erfolgen keine materiellen Änderun-

gen. 

 

Insgesamt entspricht die Vorlage den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung, berücksich-

tigt die übergeordneten Richtplanvorgaben sowie die Anforderungen des Umweltschutzes und 

schafft eine klarere, besser vollziehbare Bauordnung. 

 

Nachfolgend wird die Teilrevision auf Basis des Planungsberichts nach Art. 47 RPV sowie der 

synoptischen Darstellung der BZO erläutert. Detaillierte Auskünfte sind den Dokumenten „Pla-

nungsbericht nach Art. 47 RPV“ und „Bauordnung, synoptische Darstellung“ in der Auflage zu 

entnehmen. 

 

 

Anlass und Handlungsbedarf 

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)  

Der Kanton Zürich ist der IVHB zwar nicht beigetreten, hat sein Planungs- und Baugesetz 

(PBG), die Allgemeine Bauverordnung (ABV) und die Besondere Bauverordnung II (BBV II) 

dennoch an die IVHB angepasst. Die Gesetzesänderungen traten am 1. März 2017 auf kan-

tonaler Ebene in Kraft. Die Änderungen werden in den einzelnen Gemeinden jedoch erst wirk-

sam, wenn diese ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) ebenfalls harmonisiert haben.  

 

Regelung des kommunalen Mehrwertausgleichs  

Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und dessen Verordnung traten am 1. Januar 

2021 in Kraft. Das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE) hat Musterbestimmungen für 

die BZO ausgearbeitet, bei denen die Gemeinden die Höhe der Mehrwertabgabe (Verzicht 

bzw. 0 bis 40 %) und die Freifläche (1’200 bis 2’000 m²) festzulegen haben. Die Erträge des 

kommunalen Mehrwertausgleichs fliessen in einen kommunalen Mehrwertausgleichsfonds. 

 

Klimaangepasste Siedlungsentwicklung 

Die Änderungen im PBG traten am 1. Dezember 2024 in Kraft und betreffen Themen der 

klimaangepassten Siedlungsentwicklung (z.B. ökologischer Ausgleich, Baumfällpflicht, Baum-

pflanzvorgaben). Die Bestimmungen sind direkt anzuwenden oder können in der BZO präzi-

siert werden.  

 

Weitere Anpassungen 

Im Rahmen der Teilrevision werden ebenfalls kleinere Behebungen von Fehlwirkungen und 

Vollzugsproblemen der aktuellen BZO behandelt. 
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Gegenstand der Teilrevision 

Die Revision umfasst folgende Planungsinstrumente mit den dazugehörigen Berichten:  

• Bau- und Zonenordnung (mit synoptischer Darstellung)  dat. 31.03.2026  

• Zonenplan 1:5‘000 dat. 13.03.2026 

• Kernzonenplan 1:2‘500 (informativ) dat. 13.03.2026 

• Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) dat. 31.03.2026 

• Bericht zur Mitwirkung, Anhörung und Vorprüfung dat. 22.01.2026 

 

 

Zielsetzung der Teilrevision 

Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) verfolgt der Gemeinderat mehrere 

Ziele: 

• Die Messweisen und Baubegriffe werden an die Vorgaben gemäss IVHB und PBG ange-

passt, um eine einheitliche und rechtssichere Anwendung zu gewährleisten. 

• Der kommunale Mehrwertausgleich wird geregelt.  

• Die Möglichkeiten für Valet-Parking werden eingeschränkt. 

• Die revidierten Vorschriften präzisieren bisherige Unklarheiten im Vollzug und beheben 

kleinere Fehlwirkungen der BZO. 

 

 

Verfahrensablauf 

Am 29. April 2025 verabschiedete der Gemeinderat die Revisionsvorlagen zuhanden der öf-

fentlichen Auflage. Während der 60-tägigen Auflagefrist gingen keine Einwendungen ein. 

Gleichzeitig wurde das Dossier dem Kanton zur Vorprüfung und der Planungsregion PZU (Pla-

nungsgruppe Zürcher Unterland) sowie den Nachbargemeinden zur Anhörung unterbreitet. 

Über das detaillierte Ergebnis der öffentlichen Auflage und Anhörung wird auf den separaten 

„Bericht zur Mitwirkung, Anhörung und Vorprüfung“ bei den Akten verwiesen. Darin sind auch 

Anträge und Empfehlungen der kantonalen Vorprüfung aufgeführt. 

 

 

Änderungen durch die Harmonisierung der Baubegriffe und Messweisen (IVHB) 

Die Teilrevision führt zur Anpassung der folgenden Begriffe: 
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Bisheriger Begriff IVHB-Begriff Auswirkungen auf BZO 

Besondere Gebäude  Kleinbauten und Anbau-

ten 

Ersatz der Begriffe 

Gebäudehöhe Fassadenhöhe traufseitig 

resp. giebelseitig 

Ersatz der Begriffe. Überprüfung 

der Höhen, da Gebäude mit der 

Fassadenhöhe etwas höher wer-

den können. Die Fassadenhöhe 

ist in der BZO zwingend festzule-

gen. 

Dachgeschosse Dachgeschoss und Attika-

geschoss 

Überprüfen der Vorschriften zur 

Dachgestaltung. Attikageschosse 

und Dachaufbauten können neu 

dominanter in Erscheinung tre-

ten. 

Gewachsenes Terrain Massgebendes Terrain Ersatz der Begriffe. 

Freiflächenziffer Grünflächenziffer Im Gegensatz zur bisherigen 

Freiflächenziffer werden bei der 

Grünflächenziffer unbebaute ver-

siegelte Flächen nicht angerech-

net. 

Unterirdische Gebäude Unterirdische Bauten und 

Unterniveaubauten 

Abgrabungen – mit Ausnahme 

solcher für Erschliessungen – 

können dazu führen, dass eine 

unterirdische Baute zu einer Un-

terniveaubaute oder zu einem 

oberirdischen Gebäude wird. 

 

 

Änderungen im Einzelnen 

Kleinbauten und Anbauten  

Der bisherige Begriff „besondere Gebäude“ wird durch die neuen Begriffe „Kleinbauten“ und 

„Anbauten“ ersetzt. Die bisherige Definition von „besonderen Gebäuden“ war im Planungs- 

und Baugesetz (PBG) verankert. Neu werden „Kleinbauten“ und „Anbauten“ in der Allgemei-

nen Bauverordnung (ABV) definiert, wobei nun eine klare Unterscheidung zwischen diesen 

beiden Begriffen besteht (vgl. Abbildung 1):  

• Kleinbauten sind freistehende, nicht mit einem Gebäude verbundene Bauwerke.  

• Anbauten hingegen sind mit einem Hauptgebäude baulich verbunden.  
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Die Grundfläche von Klein- und Anbauten wird neu in § 2a ABV auf 50 m² beschränkt. Eine 

Ausnahme dieses Masses wird in § 47 Abs. 1 BZO gemacht. Falls Klein- oder Anbauten näher 

als den jeweiligen kleinen Grundabstand an die Grundstücksgrenze rücken und den reduzier-

ten Grundabstand von 1.75 m in Anspruch nehmen, wird die maximal zulässige Grundfläche 

auf 40 m2 reduziert. Diese Einschränkung dient der Wahrung von nachbarschaftlichen Inte-

ressen und den ortsbaulichen Gegebenheiten. Darüber hinaus werden die Flächen von Klein- 

und Anbauten künftig den Nebennutzflächen zugerechnet. Gemäss SIA-Norm 416 zählen zu 

den Nebennutzflächen unter anderem Waschküchen, Estrich- und Kellerräume, Abstellräume, 

Garagen, Schutzräume und Kehrichträume. Nicht dazu gehören beispielsweise Hobbyräume, 

Verkehrsflächen oder Flächen, die zur Erschliessung von Hauptnutzflächen dienen. Schliess-

lich ist zu beachten, dass auch die Änderungen an der Messweise der Gebäudehöhe bzw. 

Gesamthöhe auf Klein- und Anbauten Anwendung finden. 

 

 

Fassadenhöhe trauf- und giebelseitig 

Der bisherige Begriff „Gebäudehöhe“ wird durch „Fassadenhöhe“ ersetzt. Die Messung erfolgt 

bei Schrägdächern traufseitig und bei Flachdächern über dem letzten Vollgeschoss. Da die 

Fassadenhöhe auch entlang der Giebelseite gemessen werden kann, wird eine Definition für 

die giebelseitige Fassadenhöhe benötigt. 

 

Traufseitige Fassadenhöhe:  

Die Definition der Fassadenhöhe entspricht grösstenteils der bisherigen Definition der „Ge-

bäudehöhe“ nach geltendem Recht. Allerdings wird der obere Messpunkt neu durch den 

Schnittpunkt der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion bestimmt, anstatt 

des Schnittpunkts der Fassade mit der Dachfläche (vgl. Abbildung 2). 

 

 

 

Abbildung 1: Unterscheidung Kleinbauten und Anbauten 

Quelle: Allgemeine Bauverordnung 
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Giebelseitige Fassadenhöhe:  

Bisher wurde die zulässige Gesamthöhe eines Gebäudes durch die Summe von Gebäude- und 

Firsthöhe definiert. Mit der BZO-Teilrevision wird diese Summe nun durch die giebelseitige 

Fassadenhöhe ersetzt. Das Mass der giebelseitigen Fassadenhöhe setzt sich aus der Summe 

der heutigen Gebäude- und Firsthöhe zusammen. Ein Beispiel aus der Zone W2/25 verdeut-

licht diese Änderung: Die bisherigen Begriffe Gebäudehöhe (6.5 m) und Firsthöhe (4.0 m) 

werden zusammengeführt. Das neue Mass der giebelseitigen Fassadenhöhe beträgt somit 

10.5 m (6.5 m + 4.0 m). 

 

Dach-, Attikageschosse und Dachaufbauten 

Der bisherige Begriff „Dachgeschoss“ bekommt eine neue Definition zugeteilt und wird künftig 

durch den Begriff „Attikageschoss“ ergänzt. Bis anhin war ein Dachgeschoss ein horizontaler 

Gebäudeabschnitt, welcher über der Schnittlinie zwischen Fassade und Dachfläche lag. 

 

Neu wird ein Dachgeschoss unterhalb eines Satteldaches weiterhin als Dachgeschoss betrach-

tet. Befindet sich das Dachgeschoss unter einem Flachdach, wird es künftig als Attikageschoss 

eingestuft. In diesem Fall erhöht sich die Fassadenhöhe auf den fassadenbündigen Seiten um 

3.3 m, wie in § 280 Abs. 2 PBG definiert. Neu werden die Fassadenhöhen bei Flachdächern 

nun bis zur Oberkante von offenen Geländern oder verglasten Brüstungen gemessen. Erst bei 

einem Rücksprung von mindestens 1 m gegenüber der Fassadenflucht werden Brüstungen 

nicht mehr berücksichtigt (vgl. Abbildung 3). Dies stellt eine Verschärfung gegenüber der 

aktuellen Messmethode dar. 

 

 

 

 

Abbildung 2: Neuer Messpunkt für die Fassadenhöhe traufseitig 

Quelle: Baudirektion Kanton Zürich, Leitfaden zur Harmonisierung der Baubegriffe 
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Werden bei Flachdachbauten mit Attikageschoss offene oder verglaste Absturzsicherungen 

(Brüstung, Geländer) nicht gemäss § 278 Abs. 2 PBG zurückversetzt, sondern in der Fassa-

denflucht angeordnet, darf die Fassadenhöhe um 1 m erhöht werden.  

 

Nach IVHB wird der Begriff „Attikageschoss“ nun für Dachgeschosse bei Flachdachbauten ver-

wendet. Obwohl der Begriff bisher im Allgemeinen bereits verwendet wurde, war er baurecht-

lich nicht definiert. Auch hier gibt es neben der Einführung des neuen Begriffs eine Anpassung 

der Messweise. Attikageschosse müssen bei den fiktiven Traufseiten nun nur noch um die 

halbe Geschosshöhe von der Fassadenflucht zurückversetzt werden. Dies führt zu einer grös-

seren Geschossfläche des Attikageschosses. 

 

Um das Ortsbild zu wahren, werden Attikageschosse in den Kernzonen ausgeschlossen, da 

diese in den Grundmassen nicht explizit erwähnt werden.  

 

Dachaufbauten dürfen nach revidiertem PBG insgesamt nicht breiter als die Hälfte der der 

betreffenden Fassadenlänge sein. Bisher war die Breite auf einen Drittel beschränkt. Die 

Breite der Dachaufbauten wird für die Kernzonen (Artikel 16) und Wohnzonen (Artikel 48a) 

beschränkt und beträgt maximal einen Drittel. Diese Beschränkungen sollen beibehalten wer-

den, da mit der grösseren Kniestockhöhe in den Wohnzonen durch die neuen Regelungen der 

Attikageschosse bereits grössere Dachgeschosse erstellt werden können als bisher. 

 

 

 

 

Abbildung 3: Beispielhafte Abbildung rechtskräftige BZO links und Entwurf der BZO rechts (Wohnzone W2/30, Flachdach am Hang) 

Quelle: Raum8vier GmbH 



 

 

 

 

 

Einladungsbroschüre Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 14/21 

Geschäft Nr. 2 

 

 

Kniestockhöhe 

Bisher wurde die Kniestockhöhe 40 cm hinter der Fassade ab Oberkante Fertigboden gemes-

sen. Mit dieser Messweise durfte die Kniestockhöhe maximal 90 cm betragen (vgl. Abbildung 

4). 

 

Neu wird der Kniestock ab Deckenoberkante des Rohbaus bis zur Oberkante der Dachkon-

struktion entlang der Fassadenflucht gemessen (vgl. Abbildung 4 und 5). Die Kniestockhöhe 

darf neu bis zu 1.50 m betragen, was eine erhebliche Erhöhung darstellt. Diese Anpassung 

der Messweise führen zu einer Steigerung der Kniestockhöhe um etwa 40 bis 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Skizze mit neuer und alter Messweise des Kniestocks 

Quelle: Suter von Känel Wild, Werkbuch 2 

 1.50 m 

Abbildung 5: Beispielhafte Abbildung rechtskräftige BZO links und Entwurf der BZO rechts (Wohnzone W2/30), Schrägdach am Hang) 

Quelle: Raum8vier GmbH 
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Massgebendes Terrain 

Der Begriff „gewachsener Boden“ wird durch das „massgebende Terrain“ ersetzt, das nun 

immer den natürlichen Geländeverlauf berücksichtigt, im Gegensatz zur früheren Regelung. 

Aufschüttungen werden nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie bereits mehr als 

10 Jahre alt sind. Zusätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, das massgebende Terrain aus pla-

nerischen oder erschliessungstechnischen Gründen abweichend vom natürlichen Geländever-

lauf festzulegen. Bei der Bestimmung wird nun immer das natürliche, ursprüngliche Terrain 

(die «grüne Wiese») berücksichtigt. Dies gilt auch für Ersatzneubauten auf bereits bebauten 

Grundstücken, die sich auf gestaltetem Terrain befinden. In Einzelfällen kann die neue Rege-

lung eine behördliche Festlegung des massgebenden Terrains erforderlich machen. 

 

Grünflächenziffer 

Der bisherige Begriff „Freiflächenziffer“ wird durch den Begriff „Grünflächenziffer“ ersetzt. Die 

Gemeinde Bachenbülach verwendet die Freiflächenziffer ausschliesslich in den Industrie- und 

Gewerbezonen sowie in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung. In diesen Zonen erfolgt nun 

die Umbenennung und Anpassung auf den neuen Begriff Grünflächenziffer, die Ansätze blei-

ben unverändert. Die Grünflächenziffer beschreibt das Verhältnis der anrechenbaren Grünflä-

che zur anrechenbaren Grundstücksfläche: 

• Anrechenbare Grünfläche: Natürliche und bepflanzte Bodenflächen, die weder versiegelt 

sind noch als Abstellflächen genutzt werden. 

• Anrechenbare Grundstücksfläche: Grundstücksflächen in der Bauzone, die nicht der  

Grund-, Grob- oder Feinerschliessung zugewiesen sind. 

Die Einführung der Grünflächenziffer führt zu keiner Einschränkung der baulichen Ausnüt-

zung. Diese bleibt in der Regel unverändert, da die Grünflächenziffer nicht so hoch angesetzt 

wird, dass sie beschränkend auf die Ausnützungsziffer wirkt. Auf eine Einführung der Grün-

flächenziffer in anderen Zonen, wie beispielsweise den Wohnzonen, wird verzichtet. Dies liegt 

daran, dass der neue § 238a PBG (Begrünung der Gebäudeumgebung) direkt zur Anwendung 

kommt.  

 

Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten 

Bisher wurden unterirdische Bauten im PBG sinngemäss als „unterirdische Bauten und Anla-

gen“ oder „unterirdische Gebäude und Gebäudeteile“ behandelt. Die unterirdischen Bauten 

waren mit Ausnahme der Erschliessung sowie Geländer und Brüstungen nicht sichtbar, da sie 

unterhalb des massgebenden oder tiefer gelegten Terrains liegen mussten. 

 

Unterniveaubauten wurden bisher im PBG sinngemäss als „oberirdische Gebäude und Gebäu-

deteile, die den gewachsenen Boden um nicht mehr als einen halben Meter überragen“ be-

schrieben. Es waren dabei Abgrabungen zulässig, die den Unterniveaubau um mehr als einen 

halben Meter freilegten.  
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Neu dürfen Unterniveaubauten gemäss § 2 ABV das massgebende oder abgegrabene Terrain 

in der Fassadenflucht an keiner Stelle um mehr als 0.5 m überragen. Unterniveaubauten, die 

um mehr als einen halben Meter freigelegt werden, gelten als oberirdische Gebäude. Die 

Messung im Bereich der Erschliessung erfolgt ab dem massgebenden Terrain. 

 

Untergeschosse  

Bisher spielte es keine Rolle für die Einstufung als Untergeschoss, wie weit das Geschoss 

unterhalb des gewachsenen Terrains lag. Es reichte aus, wenn das Untergeschoss an einer 

Stelle leicht in den gewachsenen Boden hineinragte. Dennoch galt ein Untergeschoss als an-

rechenbar, wenn es grösstenteils über dem gewachsenen Boden lag. Neu ist gesetzlich fest-

gelegt, bis zu welchem Grad die Fassadenfläche eines Untergeschosses maximal über dem 

massgebenden Terrain liegen darf (im Durchschnitt 2.5 m, jedoch an keiner Stelle mehr als 

3 m). Dabei werden Abgrabungen nicht berücksichtigt. Die neue Regelung ist im Allgemeinen 

etwas restriktiver. Trotzdem wird die Nutzbarkeit des Untergeschosses durch die neue Rege-

lung kaum beeinträchtigt. 

 

Vorspringende Gebäudeteile  

Nach den neuen kantonalen Vorschriften (§ 6c ABV) dürfen vorspringende Gebäudeteile den 

Grenzabstand nun auf der Hälfte des betreffenden Fassadenabschnitts um maximal 2 m über-

ragen. Bisher waren „einzelne Vorsprünge“ erlaubt, die höchstens ein Drittel der entsprechen-

den Fassadenlänge betrugen, sofern es sich um Erker, Balkone oder ähnliches handelte. 

 

Anrechenbare Grundstücksfläche  

Die neuen Regelungen sehen vor, dass Waldabstandsflächen, auch wenn sie sich mehr als 15 

m hinter der Waldabstandslinie befinden, angerechnet werden. Ebenso werden nun offene 

Gewässer, die sich in der Bauzone befinden, angerechnet. Diese Änderungen können dazu 

führen, dass sich die zulässige Ausnützung von Grundstücken am Waldrand und solchen mit 

Gewässern erhöht.  

 

Nach der bisherigen Praxis zu § 259 PBG wurden Verkehrsflächen, die nicht durch übergeord-

nete Festlegungen definiert waren, immer zur massgeblichen Grundfläche gezählt, unabhän-

gig davon, ob sie nur der inneren Erschliessung des Grundstücks dienten oder nicht. Neu ist 

es nicht mehr entscheidend, ob eine Verkehrsfläche auf übergeordneten Festlegungen beruht 

oder nicht, sondern ob sie zur Feinerschliessung gehört oder als Hauszufahrt gilt. 
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Kommunaler Mehrwertausgleich 

Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und dessen Verordnung traten am 1. Januar 

2021 in Kraft. Das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE) hat Musterbestimmungen für 

die BZO ausgearbeitet, bei denen die Gemeinden die Höhe der Mehrwertabgabe (Verzicht 

bzw. 0 bis 40 %) und die Freifläche (1’200 bis 2’000 m²) festzulegen haben. Die Erträge des 

kommunalen Mehrwertausgleichs fliessen in einen kommunalen Mehrwertausgleichsfonds. 

Eine Untersuchung der Grundstücksgrössen in der Gemeinde Bachenbülach zeigt, dass in den 

Wohnzonen viele Grundstücke kleiner als 1'200 m² sind. 

 

Der Gemeinderat hat geprüft, ob ein kommunaler Mehrwertausgleich eingeführt werden soll. 

Eine solche Abgabe würde planungsbedingte Wertsteigerungen teilweise abschöpfen und Mit-

tel für öffentliche Infrastruktur bereitstellen. Er entschied jedoch, darauf zu verzichten. Aus-

schlaggebend war, dass zusätzliche Abgaben die Attraktivität von Bau- und Verdichtungspro-

jekten mindern könnten. Da grössere betroffene Grundstücke vorwiegend in der Industrie-

zone liegen, wäre insbesondere das lokale Gewerbe belastet worden. Zudem würde die 

Grundstückgewinnsteuer sinken, und der administrative Aufwand für die Einrichtung und Be-

wirtschaftung eines Fonds erscheint unverhältnismässig, angesichts wenigen zu erwartenden 

Fällen. Die strikte Zweckbindung der Mittel würde den finanziellen Handlungsspielraum zu-

sätzlich einschränken. 

 

Insgesamt überwiegen aus Sicht des Gemeinderats die Nachteile, weshalb auf die Einführung 

eines kommunalen Mehrwertausgleichs verzichtet wird. 

 

 

Valet Parking 

Das Valet-Parking, auch als „off-site parking“ bezeichnet, funktioniert wie folgt: Flugpass-

agiere übergeben ihr Fahrzeug bei der Abreise am Gate einem Parkierservice. Dieser parkiert 

das Fahrzeug während der Reise auf einem Parkfeld im Gemeindegebiet und bringt es bei der 

Rückkehr des Fluggastes wieder an das Gate zurück. 

 

Dieses Geschäftsmodell bringt der Gemeinde Bachenbülach keine Vorteile, wie etwa neue 

Arbeitsplätze oder zusätzliche Steuereinnahmen. Gleichzeitig entstehen der Gemeinde Nach-

teile, da sie die Auswirkungen des Mehrverkehrs und die zweckentfremdete Nutzung öffentli-

cher Parkplätze bewältigen muss. 

 

In den letzten Jahren hat sich das Valet-Parking stark verbreitet, und die Nachfrage nach 

Langzeitparkflächen ist entsprechend gestiegen. Um unerwünschte Auswirkungen dieses Ge-

schäftsmodells zu verhindern, wird das Thema Valet-Parking nun in der BZO geregelt. Ziel ist 

es, eine klare Bestimmung für die Langzeitparkierung gegen Entgelt für Dritte zu schaffen. 

Dazu wurde in der Teilrevision der BZO eine abschliessende Regelung festgelegt. 
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Bisher enthielt der Artikel einen Verweis auf einen Richtplaneintrag. Dieser wurde aufgrund 

der kantonalen Vorprüfung gestrichen, da eine grundeigentümerverbindliche Verankerung ei-

nes Richtplans in der BZO nicht zulässig ist. Im Planungsbericht kann dennoch auf die Richt-

planebene hingewiesen werden: Die regionalen Richtpläne, insbesondere der Richtplan Un-

terland und das regionale Gesamtverkehrskonzept (rGVK) Zürcher Unterland+, definieren 

Ziele und Standorte für übergeordnete Infrastrukturen. Sie dienen als fachliche Grundlage für 

die räumliche und verkehrliche Abstimmung auf regionaler Ebene, ohne dass daraus eine 

unmittelbare Rechtsverbindlichkeit für die Gemeinde entsteht. Valet-Parking-Anlagen könn-

ten somit nur auf Grundlage einer übergeordneten, rechtsverbindlichen Planungsgrundlage 

zugelassen werden, falls dies künftig als zweckmässig erachtet wird. 

 

Die Regelung in der BZO fokussiert sich auf gewerbliche Langzeitparkierung für Dritte gegen 

Entgelt und schränkt private oder ortsansässige Nutzungen (z. B. Vermietung einzelner Park-

plätze, Oldtimer-Stellplätze) nicht ein. Dabei wird die Nutzung von Grundstücken gemäss § 

46 Abs. 1 PBG berücksichtigt, sodass klar definiert ist, was erlaubt ist und was nicht. 

 

 

Umgang mit PBG-Revision Klimaanpassung 

§ 238a PBG, seit dem 1. Dezember 2024 in Kraft, stärkt die Bedeutung der Grünthemen und 

gewährleistet deren ausreichende Berücksichtigung, ohne dass zusätzliche Regelungen auf 

Gemeindeebene erforderlich sind. Die Bestimmungen des Artikels werden im Baubewilli-

gungsverfahren direkt angewendet und enthalten folgende Anforderungen an die Umge-

bungsflächen: 

• Begrünungen im Strassenabstands- oder Baulinienraum sind zu erhalten oder wiederher-

zustellen. 

• Geeignete Teile des Gebäudeumschwungs sind zwingend zu begrünen. 

• Die begrünten Umgebungsflächen müssen in angemessenem Umfang ökologisch ausge-

staltet sein. 

• Die Bodenversiegelung ist möglichst gering zu halten. 

• Ökologisch wertvolle Flächen und bestehende Bäume auf einem Grundstück sind bei Bau-

projekten nach Möglichkeit zu erhalten. 

• Bei Baumpflanzungen soll sichergestellt werden, dass ein ausreichender Wurzelraum vor-

handen ist und die Wasserversorgung gewährleistet wird. 

Aufgrund der klaren Vorgaben des § 238a PBG sieht der Gemeinderat derzeit keine Notwen-

digkeit, weitere Präzisierungen in der BZO vorzunehmen. Art. 36 BZO hat sich in der Praxis 

bewährt und bleibt unverändert bestehen. Die erwähnten Regelungen auf übergeordneter 

Ebene reichen aus, um die Klimathemen angemessen zu berücksichtigen. 
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Anpassungen in der BZO 

Nachfolgend werden die Artikel aufgelistet, welche von der Teilrevision betroffen sind. Nicht 

aufgelistet werden diejenigen Artikel, bei denen lediglich redaktionelle Anpassungen erfolgt 

sind. 

 

Erlass 

Art. 2a Verzicht kommunaler Mehrwertausgleich 

Art. 3 Empfindlichkeitsstufen 

Art. 4 Weitere Zonen ausserhalb der Bauzonen 

 

Kernzone K 

Art. 10 Neubauten Grundmasse 

Art. 12 Landwirtschaftlich genutzte Bauten 

Art. 15 Dachform, Dacheindeckung 

Art. 16 Dachaufbauten, Dachflächenfenster 

Art. 18 Umgebungsgestaltung  

 

Quartiererhaltungszone QE 

Art. 22 Bauliche Veränderung  

Art. 27 Grundmasse  

 

Wohnzonen 

Art. 29 Grundmasse 

 

Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung WG2 

Art. 30 Grundmasse 

Art. 31 Erleichterung für Gewerbe  

 

Industriezonen I1, I2 und Gewerbezone G 

Art. 33 Grundmasse 

 

Ergänzende Bauvorschriften 

Art. 43 Mehrlängenzuschlag 

Art. 44 Mehrlängenzuschlag für besondere Gebäude 

Art. 45 Abstände gegenüber Strassen und Wege 

Art. 46 Freilegung von Geschossen / Terrainveränderungen 

Art. 47 Grenzabstand für Klein- und Anbauten 

Art. 48a Dachaufbauten 

Art. 49 Autoabstellplätze 

Art. 49a Valet-Parking 
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Art. 50 Spiel- und Ruheflächen 

Art. 51 Abstellflächen für Kinderwagen, Fahrräder und Motorfahrräder 

Art. 52 Abfall 

Art. 54 Fassadenhöhe  

Art. 56 Besondere Lärmschutzbestimmungen 

 

Weitere Festlegungen 

Art. 57  Arealüberbauungen 

Art. 58  Terrassenhäuser 

 

 

Änderung Zonenplan 

Die vorgenommenen Änderungen betreffen ausschliesslich die Legende des Zonenplans, ohne 

dass inhaltliche Anpassungen an der eigentlichen Zonierung vorgenommen wurden. Mit der 

Aufhebung von Art. 56 BZO entfällt die überlagernde Zone mit besonderen Lärmschutzbe-

stimmungen. Entsprechend wurde diese sowohl aus der Legende als auch aus dem Zonenplan 

entfernt, da die entsprechenden Anforderungen bereits durch übergeordnete Bestimmungen 

geregelt sind. Zudem wurde die Empfindlichkeitsstufe der Industriezone gemäss Anpassung 

der BZO von ES III auf ES IV korrigiert. Die vorgenannten Änderungen stellen eine redaktio-

nelle Überarbeitung des Zonenplans dar. Sie dienen der Klarheit, der Widerspruchsfreiheit 

und der Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsgrundlagen. 

 

 

Schlussbemerkungen 

Die vorliegende Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung entspricht den Zielen und 

Grundsätzen der übergeordneten raumplanerischen Vorgaben. Mit der Revision werden die 

Anpassungen an die harmonisierten Baubegriffe und Messweisen auf Gemeindeebene vollzo-

gen und damit Rechtssicherheit für Bauherrschaften, Planer und Behörden geschaffen.  

 

Gleichzeitig wird der kommunale Mehrwertausgleich erstmals verbindlich geregelt, wie es das 

kantonale Mehrwertausgleichsgesetz vorschreibt. Die verbindlichen Vorgaben von kantona-

len, regionalen und kommunalen Richtplänen werden dabei vollumfänglich berücksichtigt. Die 

inhaltlichen Anpassungen sind gezielt und massvoll und berücksichtigen die lokalen Verhält-

nisse von Bachenbülach. Sie beseitigen bestehende Unklarheiten und Vollzugsprobleme, ohne 

die bauliche Entwicklung der Gemeinde grundlegend zu verändern oder den Zonenplan ma-

teriell anzupassen. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen. 
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Massgebend sind die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG, LS 175.2), 

insbesondere die folgenden Paragraphen in Kapitel C, Rekurs 

 

 

§ 19, Zulässigkeit 

1 Mit Rekurs angefochten werden: 

c. Handlungen staatlicher Organe, welche die politische Stimmberechtigung der Bürgerin-

nen und Bürger oder Volkswahlen oder Volksabstimmungen betreffen (Stimmrechtssa-

chen). 

 

§ 21a, Rekursberechtigung in Stimmrechtssachen 

1 In Stimmrechtssachen sind rekursberechtigt: 

a. die Stimmberechtigten des betreffenden Wahl- oder Abstimmungskreises und die Kan- 

didierenden, 

b. politische Parteien und Gruppierungen, die im betreffenden Wahl- oder Abstimmungs- 

kreis tätig sind, 

c. betroffene Gemeindebehörden. 
2 Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung 

setzt voraus, dass sie in der Versammlung gerügt worden ist. 

 

§ 22, Rekurserhebung 

1 Der Rekurs ist innert 30 Tagen bei der Rekursinstanz schriftlich einzureichen. In Stimm- 

rechtssachen beträgt die Frist fünf Tage. 
2 Der Fristenlauf beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Aktes, ohne solche 

am Tag nach seiner amtlichen Veröffentlichung und ohne solche am Tag nach seiner Kennt-

nisnahme. 

 


